
Aktenzeichen:

Beratungsfolge

Betreff

Novellierung der Zusammenarbeit "Interkommunaler Windpark"

Anlage/n

Beschlussvorschlag

1. Abweichend von den in der DS 23/186 gefassten Beschlüssen, werden die Städte Böblingen
und Holzgerlingen diese - ohne die Beteiligung der Gemeinde Ehningen - vorantreiben.

2. Ergänzend wird beschlossen, dass im Falle des Ausscheidens einer beteiligten Kommune, die
verbleibende(n) Kommune(n) das Vorhaben ohne Beteiligung der ausgeschiedene(n)
Kommune(n) weiter vorantreiben. Ausscheidenden Kommunen wird jedoch das Recht
eingeräumt, sich dem Vorhaben wieder – gemäß der aktuell zugrundeliegenden
Beschlussfassung der verbliebenen Kommune(n) – anzuschließen. Im vorliegenden Falle gilt
dies ebenfalls für die Gemeinde Ehningen.

Ziel der Vorlage

Auftrag zur Interkommunalen Zusammenarbeit mit Holzgerlingen zur Schaffung eines Windparks

Bearbeitendes Amt
Dezernat III

27.07.2023

Ausschuss für Technik, Umwelt und
Straßenverkehr

20.09.2023 Vorberatung nicht öffentlich

Gemeinderat 04.10.2023 Beschlussfassung öffentlich
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Ressourcensteuerung

I Übergeordnete Zielsetzungen

Stadtleitbild BB 2035

Strategische Ressourcenplanung

Klimarelevanz

II Finanzielle Auswirkungen

Welt /
Leitsatz

Um eine zukunftssichere
und nachhaltige Stadt zu
gewährleisten und zu
entwickeln, sind
Klimaschutz und
Krisenfestigkeit von
wesentlicher Bedeutung.
Deshalb fördern wir
nachhaltige Mobilität und
setzen uns für die
erforderliche Energiewende
ein.

Schwerpunkt
Zielrichtung

☒ kein strategischer Schwerpunkt

☒ Diese Drucksache hat Auswirkungen auf das Klima (z.B. CO2-Ausstoß)

Jahr (einmalige
Kosten)

Ergebnishaushalt
Betrag in Euro

Finanzhaushalt
Betrag in Euro

Bemerkung

2023 Kosten für
Interessenbekundungsverfahren
noch nicht bekannt

Einmaliger
Ressourcenbedarf

Laufender
Ressourcenbedarf
PSP/Auftrag/KSt 61011000
Sachkonto 42919100

Im laufenden Jahr Deckung durch:
☒ vorhandenes Budget (Wird über das Budget III 61 gedeckt)

Für die Folgejahre werden die Mittel entsprechend im nächsten Haushaltsplan
bereitgestellt.

Anmerkungen
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Sachdarstellung und Begründung

Ausgangslange:
In der Gemeinderatssitzung vom 18.07.2023 wurden zu der Gemeinderatsdrucksache 23/186
„Interkommunalen Windpark – Böblingen / Ehningen / Holzgerlingen“ folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung - im interkommunalen Verbund zwischen
Böblingen, Ehningen und Holzgerlingen - weitergehende Untersuchungen für einen
gemeinsamen, interkommunalen Windpark anzustreben.

2. Zur Findung eines geeigneten Projektentwicklers ist die Durchführung eines
Interessenbekundungsverfahrens vorgesehen.

3. Das Forum Energiedialog Baden-Württemberg soll diesen Prozess mit einem abgestimmten
Kommunikations- und Dialogkonzept begleiten.

Beschlusslage der Kommunen:
Die Beschlüsse wurden von den Gemeinderäten der Städte Holzgerlingen und Böblingen
einstimmig (Holzgerlingen) bzw. mit einer Gegenstimme (Böblingen) wortgleich gefasst.
Der Gemeinderat der Stadt Ehningen konnte für die Beschlussvorschläge hingegen keine Mehrheit
finden. Mit neun Nein-Stimmen, acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurden diese abgelehnt.

Angestrebte weitere Vorgehensweise:
Nachdem die genannten Beschlussvorschläge im Gemeinderat von Ehningen nicht mehrheitsfähig
waren, wird vorgeschlagen, dass die Städte Böblingen und Holzgerlingen die gefassten
Beschlüsse, hiervon abweichend – ohne die Beteiligung der Gemeinde Ehningen - weiter
vorantreiben.
Vorsorglich wird ferner vorgeschlagen, dass im Falle des Ausscheidens einer (weiteren) beteiligten
Kommune, die verbleibende(n) Kommune(n) das Vorhaben ohne Beteiligung der
ausgeschiedene(n) Kommune(n) weiter vorantreiben. Ausscheidenden Kommunen wird jedoch
das Recht eingeräumt, sich dem Vorhaben wieder – gemäß der aktuell zugrundeliegenden
Beschlussfassung der verbliebenen Kommune(n) – anzuschließen. Im vorliegenden Falle soll
dieses Recht ebenfalls der Gemeinde Ehningen eingeräumt werden.

Klimarelevanz
Die Energieversorgung mit regenerativer Energie und insbesondere der Ausbau der
Windenergienutzung ist Ziel der Landesregierung und steht damit im besonderen öffentlichen
Interesse. Im
Gegensatz zu fossilen Brennstoffen schützen Windkraftanlagen das Klima langfristig und tragen
nach dem endgültigen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zum Erreichen der Klimaziele
bei.

So könnte ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs lokal produziert werden. Erste Erhebungen
zeigen, dass so über 5.000 Haushalte durch Böblinger Windkraft mit Strom versorgt werden
können. Genauere Wirkungen werden im Planungsprozess jedoch erst quantitativ erhoben.

Durch den Ausbau der Windkraft deutschlandweit wird darüber hinaus die Abhängigkeit von
anderen Ländern reduziert und die lokale Versorgungssicherheit erhöht.


